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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Erhebungsgesamtheit sind die Hersteller bzw. Einführer von Tabakwaren. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Zentrale Steuerzeichenstelle in Bünde. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Bundesgebiet. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Monat, Quartal, Jahr. 

1.5 Periodizität 
Monatlich. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Tabaksteuergesetz in seiner jeweils geltenden Fassung. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die Einzeldaten der Tabaksteuerstatistik unterliegen dem Steuer- (§30 Abgabenordnung) und Statistikgeheimnis (§16 
Bundesstatistikgesetz). Aus diesem Grund werden in den Tabellen Ergebnisse geheim gehalten, bei denen das Steuer- 
oder Statistikgeheimnis verletzt wäre. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
./. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
./. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
./. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Für die Tabaksteuerstatistik werden von den Steuerpflichtigen, die Steueranmeldungen abgeben, folgende 
Erhebungsmerkmale erfasst: 

Kleinverkaufspreise, Absatzmengen, Steuerwerte nach Tabakart. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
./. 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
./. 

2.2 Nutzerbedarf 
Zu den Hauptnutzern der Tabaksteuerstatistik zählt das Bundesministerium der Finanzen. Daneben wird die 
Tabaksteuerstatistik von Wirtschaftsverbänden, Interessenvertretungen, Unternehmen, Forschungsinstituten und privaten 
Interessenten verwendet. 

Die Tabaksteuerstatistik dient der Beurteilung des Aufkommens an Tabaksteuer und des Absatzes an Tabakwaren. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Tabaksteuerstatistik basiert auf Verwaltungsdaten. Die Festlegung der Merkmale und Ausprägungen ergibt sich aus 
dem Tabaksteuergesetz. Fachspezifische Fragen oder Anregungen können im Fachausschuss "Finanz- und Steuerstatistik" 
eingebracht werden. Neben diesem institutionalisierten Gremium stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Tabaksteuerstatistik in direktem Kontakt mit wichtigen Nutzern. 
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3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Sekundärerhebung: Erhebungsgrundlage der Tabaksteuerstatistik sind die Steueranmeldungen 
(Steuerzeichenbestellungen bzw. -rückgaben) der Hersteller / Einführer von Tabakwaren. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Daten der Steueranmeldungen werden von der Zentralen Steuerzeichenstelle aufbereitet und dem Statistischen 
Bundesamt zur Darstellung und Veröffentlichung für allgemeine Zwecke übermittelt. 

Die Erhebungsinhalte ergeben sich aus dem Tabaksteuergesetz. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
./. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
./ 

3.5 Beantwortungsaufwand 
In den Steueranmeldungen werden keine zusätzlichen Angaben für Zwecke der Statistik erfragt. Die Steuerzeichenstelle 
übernimmt die Angaben über die Tabakwaren automatisiert aus ihren Festsetzungsspeichern. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Es handelt sich um Angaben aus dem Tabakbesteuerungsverfahren. Grundsätzliche qualitative Einschränkungen liegen 
daher nicht vor. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
./. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
./. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Revisionskalender.pdf 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Endgültige Ergebnisse: Circa t+ 1 Jahr und 3 Wochen 

4.4.3 Revisionsanalysen 
./. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Veröffentlichung erster Ergebnisse der Tabaksteuerstatistik erfolgt ca. 3 Wochen nach Ende des Berichtszeitraums. 
Endgültige Ergebnisse liegen ca. 1 Jahr nach der Erstveröffentlichung vor. 

5.2 Pünktlichkeit 
./. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Keine Einschränkung der Vergleichbarkeit. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die Quartals- und Jahresdaten 2016 wurden durch einen Sondereffekt beeinflusst. 

Ursächlich war das Inkrafttreten der EU-Tabakrichtlinie zum 20. Mai 2016 in Deutschland. Diese sah unter anderem eine 
Neuregelung der Warnhinweise mit sogenannten „Schockbildern“ vor. Die neuen rechtlichen Bestimmungen erforderten 
eine technische Umstellung der Produktion. Aus diesem Grund  war in den ersten Monaten 2016 eine Vorratsproduktion 
von Tabakwaren und damit einhergehend ein erhöhter Absatz von Steuerzeichen erfolgt. Anschließend kam es  zum 
Umkehreffekt, der im Vergleich zum Vorjahresquartal zu einem Rückgang beim Bezug von Steuerzeichen führte. 

 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Revisionskalender.pdf
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s.a. unsere Pressemitteilungen vom 21.4.2016, 11.7.2016, 18.10.2016 bzw. 13.01.2017: 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen.html 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
In der Statistik der kassenmäßigen Steuereinnahmen werden die in einem Berichtsjahr dem Bund zufließenden 
Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer nachgewiesen. Da der kassenmäßige Steuereingang (SteuerIst) von dem für die 
Tabaksteuerstatistik relevanten Anmeldezeitraum (SteuerSoll) abweichen kann, weichen auch die Ergebnisse der 
kassenmäßigen Steuereinnahmen von denen der Tabaksteuerstatistik ab. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
./. 

7.3 Input für andere Statistiken 
./. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Die Pressemitteilungen zur Tabaksteuerstatistik werden vierteljährlich veröffentlicht. 

Veröffentlichungen 

Die Tabaksteuerstatistik wird nur noch online veröffentlicht, es gibt keine gedruckten Veröffentlichungen mehr. Die 
Ergebnisse können über folgende Fundstelle abgerufen werden: 

Jahresdaten: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakJ.html 

Quartalsdaten: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakVj.html 

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Tabaksteuerstatistik wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 

Statistisches Bundesamt 

Gruppe Steuern (F 3) 

65180 Wiesbaden 

Tel.: +49 (0) 611/75-2405 (Zentraler Auskunftsdienst) 

Fax: +49 (0) 611/72-4000 

http://www.destatis.de/kontakt 

Online-Datenbank 

Zeitreihenergebnisse: http://www.destatis.de/genesis 

Zugang zu Mikrodaten 

./. 

Sonstige Verbreitungswege 

./. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
./. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

./. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Steuerhaushalt/SteuerhaushaltJ.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakJ.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakVj.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Kontakt/Kontakt.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Steuerhaushalt/SteuerhaushaltJ.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakJ.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/Steuern/Verbrauchsteuer/AbsatzTabakVj.html
https://www.destatis.de/DE/Service/Kontakt/Kontakt.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
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./. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

./. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
9.1 Steuergegenstand und Steuergebiet 

Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und Rauchtabak (Tabakwaren) unterliegen im Steuergebiet der Tabaksteuer. Steuergebiet 
ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Gebiet von Büsingen und ohne die Insel Helgoland. Die 
Tabaksteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Abgabenordnung. 

 

9.2 Steuertarif (§ 2 TabStG) 

Die Tabaksteuer beträgt für: 

o Zigaretten 
o a. vorbehaltlich der Buchstaben b bis g 9,82 Cent je Stück und 21,69 Prozent des Kleinverkaufspreises, 

mindestens den Betrag (Mindeststeuersatz), der sich aus 100 Prozent der Gesamtsteuerbelastung durch die 
Tabaksteuer und die Umsatzsteuer auf den gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreis für Zigaretten 
abzüglich der Umsatzsteuer dekaufspreises der zu versteuernden Zigarette errechnet. Zur Ermittlung der 
Steuerbelastung ist der am 1. Januar eines Jahres geltende Steuersatz maßgebend; 

o b. bis zum 30. April 2011 8,27 Cent je Stück und 24,66 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens 17,586 
Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden Zigarette höchstens 
jedoch 14,370 Cent je Stück; 

o c. für den Zeitraum vom 1. Mai 2011 bis zum 31. Dezember 2011 9,08 Cent je Stück und 21,94 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens 18,156 Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der 
zu versteuernden Zigarette; 

o d. für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 9,26 Cent je Stück und 21,87 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens 18,518 Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der 
zu versteuernden Zigarette; 

o e. für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 9,44 Cent je Stück und 21,80 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens 18,881 Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der 
zu versteuernden Zigarette; 

o f. für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 9,63 Cent je Stück und 21,74 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens 19,259 Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der 
zu versteuernden Zigarette; 

o g. für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 14. Februar 2016 mindestens 19,636 Cent je Stück abzüglich der 
Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden Zigarette; 
 

Für Zigaretten wird der stückbezogene Steueranteil bis zu einer Länge des Tabakstrangs von 8 Zentimetern, Filter und 
Mundstücke nicht einbegriffen, erhoben. Für Tabakstränge mit einer Länge von mehr als 8 Zentimetern wird der 
stückbezogene Steueranteil je darüber hinaus begonnene 3 Zentimeter Länge des Tabakstrangs, Filter und Mundstücke 
nicht einbegriffen, erhoben. 

o Zigarren oder Zigarillos 
o a. vorbehaltlich des Buchstaben b 1,4 Cent je Stück und 1,47 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens 

5,760 Cent je Stück abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden Zigarre oder des 
zu versteuernden Zigarillos; 

o b. für den Zeitraum vom 1. Mai 2011 bis zum 31. Dezember 2011 mindestens 4,888 Cent je Stück abzüglich der 
Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises der zu versteuernden Zigarre oder des zu versteuernden Zigarillos; 

o Feinschnitt 
o a. vorbehaltlich der Buchstaben b bis f 48,49 Euro je Kilogramm und 14,76 Prozent des Kleinverkaufspreises, 

mindestens den Betrag (Mindeststeuersatz), der sich aus 100 Prozent der Gesamtsteuerbelastung durch die 
Tabaksteuer und die Umsatzsteuer auf den gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreis für Feinschnitt 
abzüglich der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts, mindestens 95,04 Euro 
je Kilogramm errechnet. Zur Ermittlung der Steuerbelastung ist der am 1. Januar eines Jahres geltende Steuersatz 
maßgebend; 

o b. für den Zeitraum vom 1. Mai 2011 bis zum 31. Dezember 2011 41,65 Euro je Kilogramm und 14,30 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens 81,63 Euro je Kilogramm abzüglich der Umsatzsteuer des 
Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts; 

o c. für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 43,31 Euro je Kilogramm und 14,41 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens 84,89 Euro je Kilogramm abzüglich der Umsatzsteuer des 
Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts; 
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o d. für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 45,00 Euro je Kilogramm und 14,51 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens 88,20 Euro je Kilogramm abzüglich der Umsatzsteuer des 
Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts; 

o e. für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 46,75 Euro je Kilogramm und 14,63 Prozent 
des Kleinverkaufspreises, mindestens 91,63 Euro je Kilogramm abzüglich der Umsatzsteuer des 
Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts; 

o f. für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 14. Februar 2016 mindestens 95,04 Euro je Kilogramm abzüglich 
der Umsatzsteuer des Kleinverkaufspreises des zu versteuernden Feinschnitts; 

o Pfeifentabak 15,66 Euro je Kilogramm und 13,13 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens 22 Euro je 
Kilogramm. 
 

9.3 Steuerbefreiungen 

Gemäß dem Tabaksteuergesetz sind von der Steuer und vom Verpackungszwang befreit 

1. Tabakwaren, die 

a) zu amtlichen Untersuchungen entnommen werden, 

b) zum Prüfen in einem Steuerlager vom Lagerinhaber oder von den dazu bestimmten Betriebsangehörigen verbraucht 
werden, 

c) so hergerichtet sind, dass sie nur als Ansichtsmuster verwendet werden können, 

d) unter Steueraufsicht vernichtet oder vergällt werden, 

e) zu gewerblichen Zwecken, außer zum Rauchen und zum Herstellen von Tabakwaren, verwendet werden, 

f) für wissenschaftliche Versuche und Untersuchungen auch außerhalb des Steuerlagers verwendet werden; 

2. Tabakwaren, die aus selbst angebautem Rohtabak hergestellt und für den eigenen Bedarf verwendet werden; 

3. Zigaretten, die aus versteuertem oder steuerfreiem Rauchtabak mit der Hand oder einem einfachen Gerät hergestellt 
sind, wenn sie nicht entgeltlich abgegeben werden sollen. 

Von der Steuer befreit sind Tabakwaren, die der Hersteller, der Tabakwaren zu Handelszwecken herstellt, an seine 
Arbeitnehmer als Deputat unentgeltlich abgibt. 

9.4 Weitere steuerrechtliche Tatbestände 

Die Steuer ist ausgesetzt (Steueraussetzungsverfahren) für Tabakwaren, die sich im Steuerlager befinden oder zwischen 
Steuerlagern befördert werden. Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwischen Steuerlagern im Inland, 
sondern auch im Verkehr mit anderen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch die Einfuhr aus Drittländern und die 
anschließende Aufnahme in Steuerlager sowie die Ausfuhr in Drittländer aus Steuerlagern ist unter Steueraussetzung 
möglich. Tabakwaren dürfen ebenfalls unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager in Betriebe von Erlaubnisinhabern 
nach § 7 Tabaksteuergesetz (Verwendung zu gewerblichen Zwecken, außer zum Rauchen und zum Herstellen von 
Tabakwaren; Verwendung für wissenschaftliche Versuche und Untersuchungen) verbracht werden. 

Steuerlager sind Tabakwarenherstellungsbetriebe und Tabakwarenlager. 

Die Steuer entsteht dadurch, dass Tabakwaren aus dem Steuerlager entfernt werden, ohne dass sich ein weiteres 
Steueraussetzungsverfahren anschließt oder dadurch, dass sie im Steuerlager zum Verbrauch entnommen werden 
(Entnahme in den freien Verkehr). Steuerschuldner ist der Inhaber des Steuerlagers. 

Für Tabakwaren ist die Steuer durch Verwendung von Steuerzeichen zu entrichten. Die Verwendung umfasst das Entwerten 
und das Anbringen der Steuerzeichen an den Kleinverkaufsverpackungen. Der Hersteller oder Einführer hat die 
Steuerzeichen mit amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu bestellen und darin die Steuerzeichenschuld selbst zu 
berechnen (Steueranmeldung). Die Steuerzeichenschuld entsteht mit dem Bezug der Steuerzeichen in Höhe ihres 
Steuerwertes. 

Tabakwaren dürfen in den steuerrechtlich freien Verkehr nur in geschlossenen, verkaufsfertigen Kleinverkaufspackungen 
aus dem Steuerlager entfernt, zum Verbrauch im Lager entnommen oder in das Steuergebiet eingeführt oder verbracht 
werden (Verpackungszwang). 

Tabakwaren, die Privatpersonen in einem anderen Mitgliedstaat im freien Verkehr für ihren Bedarf erwerben und selbst in 
das Steuergebiet befördern, sind steuerfrei. Bei der Beurteilung, ob private oder gewerbliche Zwecke vorliegen, sind 
nähere, im Gesetz beschriebene Umstände zu berücksichtigen. 

Die Steuer wird auf Antrag erlassen oder erstattet, wenn Tabakwaren in ein Steuerlager aufgenommen werden oder unter 
Steueraufsicht aus dem Steuergebiet in einen anderen Mitgliedstaat verbracht, ausgeführt oder in ein Zollverfahren 
überführt werden. 
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9.5 Sonstiges 

Die Zentrale Steuerzeichenstelle Bünde bei dem Hauptzollamt Bielefeld erstellt die Statistiken über den Absatz von 
Tabakwaren und teilt die Ergebnisse dem Statistischen Bundesamt zur Veröffentlichung mit. Grundlage der Statistik sind 
die Steueranmeldungen (Steuerzeichenbestellungen bzw. -rückgaben) der Hersteller und Einführer bei der Zentralen 
Steuerzeichenstelle Bünde, die daraus die Mengen, Steuerwerte und Kleinverkaufswerte für die verschiedenen 
Tabakwaren berechnet. 

Kleinverkaufswerte repräsentieren den aus dem Steuerzeichenbezug errechneten, von Herstellern und Einführern 
erwarteten inländischen Gesamtumsatz (abgesehen von Umsätzen, die auf steuerfreie Verwendungszwecke entfallen) mit 
den betreffenden Tabakwaren. 

Steuerwerte stellen die in den Kleinverkaufswerten der Tabakwaren enthaltenen Tabaksteueranteile dar. Sie beziehen sich 
auf das Entstehen bzw. Erlöschen der Steuerzeichenschuld und sind somit Soll-Werte. Daneben werden auch die 
Tabaksteuereinnahmen statistisch erfasst (Ist-Werte). Sowohl die sich aus dem Steuerzeichenbezug ergebenden Werte 
(Mengen, Kleinverkaufswerte, Steuerwerte) als auch die Tabaksteuereinnahmen können grundsätzlich brutto (d. h. ohne 
Berücksichtigung von Erlass/Erstattung) oder netto (d. h. unter Berücksichtigung von Erlass/Erstattung) gezeigt werden. 
Der Tabellenteil enthält die Brutto-, Bereinigungs- und Nettowerte, die Übersicht zu den Preisklassen dagegen nur die aus 
der Abgabe von Steuerzeichen resultierenden Bruttowerte. 
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